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Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder 
oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages betreut werden oder Unter-
kunft erhalten, bedarf für den Betrieb der 
Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis be-
darf nicht, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Ju-
gendbildungseinrichtung, eine Jugend-
herberge oder ein Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesge-
setzlich der Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb 
der Jugendhilfe liegende Aufgaben für 
Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn 
für sie eine entsprechende gesetzliche Auf-
sicht besteht oder im Rahmen des Hotel- 
und Gaststättengewerbes der Aufnahme 
von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel 
anzunehmen, wenn 

 
 

1. die dem Zweck und der Konzeption der 
Einrichtung entsprechenden räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftlichen und personel-
len Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 
sind, 
 

2. die gesellschaftliche und sprachliche In-
tegration und ein gesundheitsförderliches 
Lebensumfeld in der Einrichtung unter-
stützt werden sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizinische Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung nach § 45a 
bedarf für den Betrieb der Einrichtung der 
Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
 
 
 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Ju-
gendbildungseinrichtung, eine Jugend-
herberge oder ein Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesge-
setzlich der Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb 
der Jugendhilfe liegende Aufgaben für 
Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn 
für sie eine entsprechende gesetzliche Auf-
sicht besteht oder im Rahmen des Hotel- 
und Gaststättengewerbes der Aufnahme 
von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel 
anzunehmen, wenn 

1. der Träger die für den Betrieb der Einrich-
tung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

2. die dem Zweck und der Konzeption der 
Einrichtung entsprechenden räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftlichen und personel-
len Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 
sind und durch den Träger gewährleistet 
werden, 

3. die gesellschaftliche und sprachliche In-
tegration und ein gesundheitsförderliches 
Lebensumfeld in der Einrichtung unter-
stützt werden sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizinische Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie 
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3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeigne-
te Verfahren der Beteiligung sowie der 
Möglichkeit der Beschwerde in persönli-
chen Angelegenheiten Anwendung fin-
den. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der 
Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzule-
gen, die auch Auskunft über Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
gibt, sowie 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prü-
fung von aufgabenspezifischen Ausbil-
dungsnachweisen sowie von Führungs-
zeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes sichergestellt sind; Führungszeugnisse 
sind von dem Träger der Einrichtung in re-
gelmäßigen Abständen erneut anzufor-
dern und zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Zur Sicherung des Wohls 
der Kinder und der Jugendlichen können auch 
nachträgliche Auflagen erteilt werden. 

(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvor-
schriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tä-
tigwerden zuvor mit der anderen Behörde ab-
zustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 
rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen 
nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen. 

4. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung sowie der Mög-
lichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung gewährleistet werden. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der 
Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzule-
gen, die auch Auskunft über Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
gibt, 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prü-
fung von aufgabenspezifischen Ausbil-
dungsnachweisen sowie von Führungs-
zeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes sichergestellt sind; Führungszeugnisse 
sind von dem Träger der Einrichtung in re-
gelmäßigen Abständen erneut anzufor-
dern und zu prüfen sowie 

3. nachzuweisen, dass den Grundsätzen 
einer ordnungsgemäßen Buch- und Ak-
tenführung entsprechende Aufzeichnun-
gen über den Betrieb der Einrichtung und 
deren Ergebnisse angefertigt sowie eine 
mindestens dreijährige Aufbewahrung 
dieser Aufzeichnungen sichergestellt 
werden. Aus diesen Aufzeichnungen 
müssen insbesondere 
a) für jede Einrichtung gesondert die Nut-

zungsart, Lage, Zahl und Größe der 
Räume, die Belegung der Einrichtung 
und die regelmäßigen Arbeitszeiten 
des in der Einrichtung beschäftigen 
Personals und deren Dienstpläne sowie  

b) die wirtschaftliche und finanzielle Lage 
des Trägers 

ersichtlich werden.  

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Zur Gewährleistung des 
Wohls der Kinder und der Jugendlichen kön-
nen nachträgliche Auflagen erteilt werden. 

(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvor-
schriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tä-
tigwerden zuvor mit der anderen Behörde ab-
zustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 
rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen 
nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen. 
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(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festge-
stellt worden, so soll die zuständige Behörde 
zunächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel 
beraten. Wenn sich die Beseitigung der 
Mängel auf Entgelte oder Vergütungen nach 
§ 75 des Zwölften Buches auswirken kann, so 
ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung 
zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach 
dieser Vorschrift bestehen. Werden festge-
stellte Mängel nicht behoben, so können 
dem Träger der Einrichtung Auflagen erteilt 
werden, die zur Beseitigung einer eingetrete-
nen oder Abwendung einer drohenden Beein-
trächtigung oder Gefährdung des Wohls der 
Kinder oder Jugendlichen erforderlich sind. 
Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches 
auswirkt, so entscheidet die zuständige Be-
hörde nach Anhörung des Trägers der Sozial-
hilfe, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen, über die Erteilung der 
Auflage. Die Auflage ist nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach 
den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszu-
gestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder 
der Jugendlichen in der Einrichtung gefähr-
det und der Träger der Einrichtung nicht be-
reit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Rücknahme oder den 
Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festge-
stellt worden, so soll die zuständige Behörde 
zunächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel 
beraten. Wenn sich die Beseitigung der 
Mängel auf Entgelte oder Vergütungen nach 
§ 75 des Zwölften Buches auswirken kann, so 
ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung 
zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach 
dieser Vorschrift bestehen. Werden festge-
stellte Mängel nicht behoben, so können 
dem Träger der Einrichtung Auflagen nach 
Absatz 4 Satz 2 erteilt werden. Wenn sich eine 
Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach 
§ 75 des Zwölften Buches auswirkt, so ent-
scheidet die zuständige Behörde nach Anhö-
rung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Ver-
einbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, 
über die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist 
nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit 
Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des 
Zwölften Buches auszugestalten. 
 
 
 
 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder 
der Jugendlichen in der Einrichtung gefähr-
det und der Träger nicht bereit oder nicht in 
der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 
Sie kann zurückgenommen werden, wenn 
die Voraussetzungen für eine Erteilung nach 
Absatz 2 nicht oder nicht mehr vorliegen. § 47 
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 des Zehnten 
Buches bleiben unberührt. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

Neu: § 45a Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche Verbindung ortsgebundener 
räumlicher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der ganztägigen oder über ei-
nen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Betreuung, Beaufsichtigung, Er-
ziehung, Bildung, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Familie, wenn 
der Bestand unabhängig von bestimmten Kindern und Jugendlichen, den dort tätigen Perso-
nen und der Zuordnung bestimmter Kinder und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Per-
sonen ist. 
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§ 46 Örtliche Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Der 
Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen 
Prüfung mitwirken. Sie soll das Jugendamt 
und einen zentralen Träger der freien Ju-
gendhilfe, wenn diesem der Träger der Ein-
richtung angehört, an der Überprüfung betei-
ligen. 
 

 
 
 

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten 
Personen sind berechtigt, die für die Einrich-
tung benutzten Grundstücke und Räume, 
soweit diese nicht einem Hausrecht der Be-
wohner unterliegen, während der Tageszeit 
zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigun-
gen vorzunehmen, sich mit den Kindern und 
Jugendlichen in Verbindung zu setzen und 
die Beschäftigten zu befragen. Zur Abwehr 
von Gefahren für das Wohl der Kinder und 
der Jugendlichen können die Grundstücke 
und Räume auch außerhalb der in Satz 1 
genannten Zeit und auch, wenn sie zugleich 
einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, 
betreten werden. Der Träger der Einrichtung 
hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
zu dulden. 

§ 46 Laufende Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Er-
laubnis weiter bestehen. Sie soll das Jugend-
amt und einen zentralen Träger der freien 
Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der 
Einrichtung angehört, an der Überprüfung 
beteiligen. Der Träger der Einrichtung hat der 
zuständigen Behörde insbesondere alle für 
die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen.  

(2) Örtliche Prüfungen können jederzeit un-
angemeldet erfolgen. Der Träger der Einrich-
tung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken.  

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten 
Personen sind berechtigt, die für die Einrich-
tung benutzten Grundstücke und Räume, 
soweit diese nicht einem Hausrecht der Be-
wohner unterliegen, während der Tageszeit 
zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigun-
gen vorzunehmen sowie mit den Beschäftig-
ten und, wenn die Personensorgeberechtig-
ten damit einverstanden sind, mit den Kin-
dern und Jugendlichen Einzelgespräche zu 
führen. Zur Abwehr von Gefahren für das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen können 
die Grundstücke und Räume auch außerhalb 
der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn 
diese zugleich einem Hausrecht der Bewoh-
ner unterliegen, betreten werden sowie Ein-
zelgespräche mit den Kindern und Jugendli-
chen ohne Kenntnis der Personensorgebe-
rechtigten geführt werden. Der Träger der 
Einrichtung hat die Maßnahmen nach Satz 1 
und 2 zu dulden. 

§ 47 Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung 
hat der zuständigen Behörde unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von 
Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der ver-
fügbaren Plätze sowie der Namen und 
der beruflichen Ausbildung des Leiters 
und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeig-
net sind, das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

§ 47 Meldepflichten 

(1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von 
Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der ver-
fügbaren Plätze sowie der Namen und 
der beruflichen Ausbildung des Leiters 
und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeig-
net sind, das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen, sowie 
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3. die bevorstehende Schließung der Ein-
richtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 
bezeichneten Angaben sowie der Konzepti-
on sind der zuständigen Behörde unverzüg-
lich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich 
einmal zu melden. 

3. die bevorstehende Schließung der Ein-
richtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 
bezeichneten Angaben sowie der Konzepti-
on sind der zuständigen Behörde unverzüg-
lich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich 
einmal zu melden. 

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in 
dessen Zuständigkeitsbereich erlaubnispflich-
tige Einrichtungen liegen oder der die er-
laubnispflichtige Einrichtung mit Kindern und 
Jugendlichen belegt, und die zuständige 
Behörde haben sich gegenseitig über Ereig-
nisse oder Entwicklungen nach Absatz 1 
Nummer 2 unverzüglich zu informieren. 

 


